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RESOLUTION 60/123

Verabschiedet auf der 63. Plenarsitzung am 15. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.37 und Add.1, einge-
bracht von: Andorra, Angola, Argentinien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Grenada, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Ka-
nada, Kap Verde, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mali,
Malta, Mexiko, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbi-
en und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Timor-Leste,
Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Zypern.

60/123. Sicherheit des humanitären Personals und Schutz
des Personals der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezem-
ber 1991 über die stärkere Koordinierung der humanitären
Nothilfe der Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutionen über die
Sicherheit des humanitären Personals und den Schutz des Per-
sonals der Vereinten Nationen, namentlich ihre Resolution
59/211 vom 20. Dezember 2004, sowie die Resolution
1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003 und die
einschlägigen Erklärungen des Präsidenten des Rates,

sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen des Sicherheits-
rats und Erklärungen seines Präsidenten sowie die Berichte des
Generalsekretärs an den Rat betreffend den Schutz von Zivil-
personen in bewaffneten Konflikten,

ferner unter Hinweis auf alle einschlägigen Bestimmungen
des Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völker-
rechts und der internationalen Menschenrechtsvorschriften,
sowie alle einschlägigen Verträge207,

erneut erklärend, dass es geboten ist, die Achtung vor den
Grundsätzen und Regeln des Völkerrechts, einschließlich des
humanitären Völkerrechts, zu fördern und zu gewährleisten,

daran erinnernd, dass nach dem Völkerrecht die Haupt-
verantwortung für die Sicherheit und den Schutz von humani-
tärem Personal sowie Personal der Vereinten Nationen und
beigeordnetem Personal bei der Regierung liegt, die einen
nach der Charta der Vereinten Nationen beziehungsweise nach

ihren Abkommen mit den zuständigen Organisationen durch-
geführten Einsatz der Vereinten Nationen in ihrem Lande auf-
nimmt,

mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle an bewaff-
neten Konflikten beteiligten Parteien, ihren Verpflichtungen
nach dem humanitären Völkerrecht, insbesondere den Genfer
Abkommen vom 12. August 1949208 und den für sie geltenden
Verpflichtungen nach den dazugehörigen Zusatzprotokollen
vom 8. Juni 1977209, nachzukommen und die Sicherheit und
den Schutz des gesamten humanitären Personals sowie des
Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Per-
sonals zu gewährleisten,

es begrüßend, dass die Anzahl der Vertragsstaaten des am
15. Januar 1999 in Kraft getretenen Übereinkommens über die
Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal210 weiter angestiegen ist und nunmehr neun-
undsiebzig beträgt, und eingedenk der Notwendigkeit, die
Universalität des Übereinkommens zu fördern,

zutiefst besorgt über die Gefahren und Sicherheitsrisiken,
denen das humanitäre Personal, das Personal der Vereinten
Nationen und das beigeordnete Personal bei seinen Einsätzen
im Feld unter zunehmend komplexen Verhältnissen ausgesetzt
ist, sowie über die vielfach zu beobachtende kontinuierliche
Aushöhlung der Achtung vor den Grundsätzen und Regeln des
Völkerrechts, insbesondere des humanitären Völkerrechts,

in Würdigung des Mutes und der Einsatzbereitschaft der-
jenigen, die häufig unter großer Gefahr für ihr eigenes Leben
an humanitären Einsätzen teilnehmen, insbesondere der Orts-
kräfte,

mit dem Ausdruck ihres tiefen Bedauerns über die Todes-
fälle unter dem internationalen und nationalen humanitären
Personal sowie dem auf dem Gebiet der humanitären Hilfe tä-
tigen Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Per-
sonal und nachdrücklich die steigende Zahl der Opfer bekla-
gend, die komplexe humanitäre Notstandssituationen, insbe-
sondere in bewaffneten Konflikten und Postkonfliktsituatio-
nen, unter diesem Personal fordern,

unter nachdrücklicher Verurteilung der Morde und der
sonstigen Formen von Gewalt, Vergewaltigung und sexueller
Nötigung und aller Formen der Gewalt, die insbesondere ge-
gen Frauen begangen wird, sowie der Einschüchterung, des
bewaffneten Raubs, der Entführung und Geiselnahme, der
Drangsalierung und der widerrechtlichen Festnahme und In-
haftierung, denen diejenigen, die sich an humanitären Einsät-

207 Dazu gehören insbesondere das Übereinkommen vom 13. Februar
1946 über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen, das
Übereinkommen vom 21. November 1947 über die Vorrechte und Immu-
nitäten der Sonderorganisationen, das Übereinkommen vom 9. Dezember
1994 über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und bei-
geordnetem Personal, das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten und die Zusatzprotokolle vom
8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen sowie das Protokoll II in der am
3. Mai 1996 geänderten Fassung zu dem Übereinkommen vom 10. Ok-
tober 1980 über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes be-
stimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen
oder unterschiedslos wirken können.

208 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl.
Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300.
209 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. Deutsche Übersetzung: dBGBl.
1990 II S. 1550; LGBl. 1989 Nr. 62; öBGBl. Nr. 527/1982; AS 1982 1362
(Protokoll I); dBGBl. 1990 II S. 1637; LGBl. 1989 Nr. 63; öBGBl.
Nr. 527/1982; AS 1982 1432 (Protokoll II).
210 Ebd., Vol. 2051, Nr. 35457. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1997 II
S. 230; LGBl. 2001 Nr. 4; öBGBl. III Nr. 180/2000.
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zen beteiligen, zunehmend ausgesetzt sind, sowie der Angriffe
auf humanitäre Konvois und der Akte der Zerstörung und
Plünderung von Eigentum,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die gegen
humanitäres Personal sowie Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetes Personal gerichteten Angriffe und Drohun-
gen einen Faktor darstellen, der die Gewährung von Hilfe und
Schutz für bedürftige Bevölkerungsgruppen in zunehmendem
Maße einschränkt,

daran erinnernd, dass vorsätzliche Angriffe auf Personal,
das an humanitären Hilfsmaßnahmen oder Friedenssiche-
rungsmissionen im Einklang mit der Charta beteiligt ist, als
Kriegsverbrechen in das Römische Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs211 aufgenommen wurden, sowie in Anbe-
tracht der Rolle, die der Gerichtshof in geeigneten Fällen dabei
spielen könnte, die für schwere Verstöße gegen das humani-
täre Völkerrecht Verantwortlichen vor Gericht zu bringen,

bekräftigend, dass es zu den grundlegenden Pflichten der
Organisation gehört, ein ausreichendes Maß an Sicherheit für
das Personal der Vereinten Nationen und das beigeordnete hu-
manitäre Personal zu gewährleisten, und eingedenk der Not-
wendigkeit, das Sicherheitsbewusstsein innerhalb der Organi-
sationskultur der Vereinten Nationen sowie eine Kultur der
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen zu fördern und zu ver-
stärken,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs212;

2. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die notwendi-
gen Maßnahmen zu ergreifen, um die volle und wirksame Um-
setzung der einschlägigen Grundsätze und Regeln des Völker-
rechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts, der inter-
nationalen Menschenrechtsvorschriften und des Flüchtlings-
völkerrechts, soweit sie die Sicherheit des humanitären
Personals und des Personals der Vereinten Nationen betreffen,
sicherzustellen;

3. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf, die
für die Fortsetzung und erfolgreiche Durchführung der Einsät-
ze der Vereinten Nationen notwendigen Maßnahmen zu er-
greifen, um die Sicherheit des humanitären Personals sowie
des Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten
Personals zu gewährleisten und die Unverletzlichkeit der
Räumlichkeiten der Vereinten Nationen zu achten und deren
Achtung zu gewährleisten;

4. fordert alle Regierungen und Parteien in komplexen
humanitären Notsituationen, insbesondere in bewaffneten
Konflikten und Postkonfliktsituationen in Ländern, in denen
humanitäres Personal im Einsatz ist, auf, in Übereinstimmung

mit den einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts und
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften voll mit den Verein-
ten Nationen und den anderen humanitären Einrichtungen und
Organisationen zusammenzuarbeiten und den sicheren und
ungehinderten Zugang des humanitären Personals sowie von
Hilfsgütern und Ausrüstung zu gewährleisten, damit dieses
Personal seine Aufgabe der Unterstützung der betroffenen Zi-
vilbevölkerung, namentlich der Flüchtlinge und Binnenver-
triebenen, wirksam wahrnehmen kann;

5. fordert alle Staaten auf, zu erwägen, Vertragsparteien
der einschlägigen internationalen Übereinkünfte zu werden
und ihre entsprechenden Verpflichtungen uneingeschränkt zu
achten;

6. fordert alle Staaten außerdem auf, zu erwägen, Ver-
tragsparteien des Römischen Statuts des Internationalen
Strafgerichtshofs211 zu werden;

7. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Verab-
schiedung des Fakultativprotokolls213 zum Übereinkommen
über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und
beigeordnetem Personal210, mit dem der Umfang des Rechts-
schutzes nach dem Übereinkommen ausgeweitet wird, und
fordert alle Staaten auf, zu erwägen, das Fakultativprotokoll so
bald wie möglich zu unterzeichnen und zu ratifizieren, damit
es rasch in Kraft treten kann, und fordert die Vertragsstaaten
nachdrücklich auf, je nach Bedarf geeignete innerstaatliche
Rechtsvorschriften zu erlassen, um seine wirksame Durchfüh-
rung zu ermöglichen;

8. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck,
dass die gegen die Sicherheit des humanitären Personals, des
Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Per-
sonals gerichteten Bedrohungen und Angriffe im Laufe des
vergangenen Jahrzehnts drastisch zugenommen haben und
dass diejenigen, die Gewalthandlungen begehen, anscheinend
straflos agieren;

9. verurteilt nachdrücklich jede Gewaltandrohung oder
Gewalthandlung gegen humanitäres Personal, Personal der
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal, bekräftigt,
dass diejenigen, die für solche Handlungen verantwortlich
sind, zur Rechenschaft gezogen werden müssen, legt allen
Staaten eindringlich nahe, nachdrücklichere Maßnahmen zu
ergreifen, um sicherzustellen, dass jede derartige Handlung,
die in ihrem Hoheitsgebiet verübt wird, eingehend untersucht
wird, sowie um sicherzustellen, dass die Täter im Einklang mit
dem Völkerrecht und den innerstaatlichen Rechtsvorschriften
vor Gericht gestellt werden, und fordert die Staaten nach-
drücklich auf, der Straflosigkeit für solche Handlungen ein En-
de zu setzen;

10. fordert alle Staaten auf, für den Fall, dass humanitä-
res Personal oder Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetes Personal festgenommen oder inhaftiert wird, rasch
ausreichende Informationen zur Verfügung zu stellen, um ihm
die erforderliche ärztliche Hilfe zukommen zu lassen und es
unabhängigen Ärzteteams zu gestatten, die Inhaftierten aufzu-

211 Siehe Official Records of the United Nations Diplomatic Conference
of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal
Court, Rome, 15 June - 17 July 1998, Vol. I: Final documents (United
Nations publication, Sales No. E.02.I.5), Abschn. A. Deutsche Überset-
zung: dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 2002 Nr. 90; öBGBl. III
Nr. 180/2002; AS 2002 3743.
212 A/60/223 und Corr.1. 213 Resolution 60/42, Anlage.
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suchen und ihren Gesundheitszustand zu untersuchen, und for-
dert sie nachdrücklich auf, die erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen, um für die rasche Freilassung derjenigen Sorge zu
tragen, die unter Verstoß gegen die in dieser Resolution ge-
nannten einschlägigen Übereinkommen und das anwendbare
humanitäre Völkerrecht festgenommen oder inhaftiert wur-
den;

11. fordert alle anderen an bewaffneten Konflikten betei-
ligten Parteien auf, die Entführung von humanitärem Personal
oder Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Per-
sonal oder die Inhaftierung dieses Personals unter Verstoß ge-
gen die in dieser Resolution genannten einschlägigen Überein-
kommen und das anwendbare humanitäre Völkerrecht zu un-
terlassen und jede entführte oder inhaftierte Person rasch, un-
versehrt und ohne die Einforderung von Zugeständnissen
freizulassen;

12. erklärt erneut, dass das gesamte humanitäre Personal
sowie das Personal der Vereinten Nationen und das beigeord-
nete Personal verpflichtet ist, im Einklang mit dem Völker-
recht und der Charta der Vereinten Nationen die Gesetze des
Landes, in dem es tätig ist, einzuhalten und zu achten;

13. betont, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass das
humanitäre Personal, das Personal der Vereinten Nationen und
das beigeordnete Personal den nationalen und lokalen Sitten
und Gebräuchen seines Einsatzlandes gegenüber aufgeschlos-
sen bleibt und der örtlichen Bevölkerung die verfolgten Zwek-
ke und Ziele klar vermittelt;

14. ersucht den Generalsekretär, durch die Ergreifung
der notwendigen Maßnahmen die volle Achtung vor den Men-
schenrechten, den Vorrechten und Immunitäten des Personals
der Vereinten Nationen und des sonstigen in Erfüllung des
Mandats eines Einsatzes der Vereinten Nationen tätigen Per-
sonals sicherzustellen, und ersucht den Generalsekretär außer-
dem, darauf hinzuwirken, dass die anwendbaren Bestimmun-
gen, die in dem Übereinkommen über die Vorrechte und Im-
munitäten der Vereinten Nationen214, dem Übereinkommen
über die Vorrechte und Immunitäten der Sonderorganisatio-
nen215 und dem Übereinkommen über die Sicherheit von Per-
sonal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal ent-
halten sind, in die Aushandlung von Amtssitz- und sonstigen
Missionsabkommen betreffend Personal der Vereinten Natio-
nen und beigeordnetes Personal einbezogen werden;

15. empfiehlt dem Generalsekretär, auch künftig darauf
hinzuwirken, beziehungsweise den Gastländern, dafür zu sor-
gen, dass die Schlüsselbestimmungen des Übereinkommens
über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und
beigeordnetem Personal, unter anderem diejenigen betreffend
die Verhütung von Angriffen auf Mitarbeiter der jeweiligen
Mission, die Erklärung solcher Angriffe zu gesetzlich strafba-

ren Handlungen und die Strafverfolgung oder Auslieferung
der Täter, in die künftig von den Vereinten Nationen und den
jeweiligen Gastländern auszuhandelnden und erforderlichen-
falls in die bereits bestehenden Abkommen über die Rechts-
stellung der Truppen beziehungsweise der Mission und Gast-
staatabkommen aufgenommen werden, eingedenk dessen, wie
wichtig es ist, diese Abkommen rechtzeitig zu schließen, und
ermutigt zu weiteren Anstrengungen in dieser Hinsicht;

16. begrüßt die laufenden Anstrengungen zur Förderung
und Erhöhung des Sicherheitsbewusstseins innerhalb der Or-
ganisationskultur des Systems der Vereinten Nationen und er-
sucht den Generalsekretär, auch weiterhin die diesbezüglich
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, namentlich durch die
Weiterentwicklung und Anwendung eines einheitlichen Sy-
stems für das Sicherheitsmanagement sowie durch die Ver-
breitung der Sicherheitsverfahren und -vorschriften und die Si-
cherstellung ihrer Anwendung sowie die Gewährleistung der
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen, und begrüßt außerdem
die Schaffung der Sekretariats-Hauptabteilung Sicherheit;

17. betont, wie wichtig es ist, der Sicherheit des Perso-
nals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals,
das an Friedenssicherungs- und Friedenskonsolidierungsein-
sätzen der Vereinten Nationen mitwirkt, besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen;

18. betont außerdem, dass es notwendig ist, der Sicher-
heit des vor Ort rekrutierten humanitären Personals, das An-
griffen besonders ausgesetzt ist und unter dem die meisten Op-
fer zu verzeichnen sind, besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men;

19. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin die not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass
Personal der Vereinten Nationen und sonstiges Personal, das
in Erfüllung des Mandats eines Einsatzes der Vereinten Natio-
nen tätig ist, entsprechend über die Mindestnormen der opera-
tionellen Sicherheit und die einschlägigen Verhaltenskodexe
informiert wird und im Einklang mit diesen Vorschriften han-
delt und entsprechend über die jeweiligen Einsatzbedingungen
und über die einzuhaltenden Normen, insbesondere auch so-
weit sie Bestandteil des anwendbaren innerstaatlichen Rechts
und des Völkerrechts sind, informiert wird und dass dieses Per-
sonal eine angemessene Ausbildung in den Bereichen Sicher-
heit, Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht erhält, um
seine Sicherheit und Effektivität bei der Wahrnehmung seiner
Aufgaben zu erhöhen, und erklärt erneut, dass alle anderen hu-
manitären Organisationen ihr Personal in ähnlicher Weise un-
terstützen müssen;

20. betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass alle Be-
diensteten der Vereinten Nationen vor einem Feldeinsatz eine
angemessene Sicherheitsausbildung, einschließlich physi-
scher und psychologischer Ausbildung, sowie eine Ausbil-
dung zur Stärkung ihres interkulturellen Verständnisses erhal-
ten, und dass Stressbewältigungstraining und entsprechende
Beratungsdienste für die Bediensteten im gesamten System
der Vereinten Nationen hohen Vorrang erhalten müssen;

214 Resolution 22 A (I). Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1980 II S 941;
LGBl. 1993 Nr. 66; öBGBl. Nr. 126/1957.
215 Resolution 179 (II). Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1954 II S. 639;
öBGBl. Nr. 248/1950.
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21. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über ein verstärktes und einheitliches System für das Si-
cherheitsmanagement der Vereinten Nationen216;

22. begrüßt die laufenden Bemühungen des Generalse-
kretärs, das System für das Sicherheitsmanagement der Ver-
einten Nationen weiter zu verbessern, und bittet in diesem Zu-
sammenhang die Vereinten Nationen und die anderen huma-
nitären Organisationen, die Bedrohungen ihrer Sicherheit ein-
gehender zu analysieren, um die Sicherheitsrisiken so weit wie
möglich zu reduzieren und fundierte Entscheidungen hinsicht-
lich der Aufrechterhaltung einer wirksamen Präsenz im Feld
zu erleichtern, damit sie unter anderem ihren humanitären
Auftrag erfüllen können;

23. betont, dass die Effizienz der Sicherheitsmaßnahmen
auf Landesebene einheitliche Kapazitäten für die Ausarbei-
tung von Politiken und Standards, die Koordinierung, die
Kommunikation, die Einhaltung sowie die Bedrohungs- und
Risikobewertung erfordert;

24. erkennt an, dass die Anstrengungen zur Herbeifüh-
rung eines verstärkten und einheitlichen Systems für das Si-
cherheitsmanagement der Vereinten Nationen sowohl am
Amtssitz als auch auf Feldebene fortgesetzt werden müssen,
und ersucht das System der Vereinten Nationen sowie die Mit-
gliedstaaten, zu diesem Zweck alle geeigneten Maßnahmen zu
ergreifen;

25. ersucht den Generalsekretär, unter anderem über das
Interinstitutionelle Netzwerk für Sicherheitsmanagement auch
weiterhin eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den
Hauptabteilungen, Organisationen, Fonds und Programmen
der Vereinten Nationen und angeschlossenen internationalen
Organisationen, namentlich zwischen ihren Amtssitzen und
Feldbüros, bei der Planung und Durchführung von Maßnah-
men zu fördern, die die Sicherheit und die Ausbildung des Per-
sonals verbessern und seine Sensibilität erhöhen sollen, und
fordert alle in Betracht kommenden Hauptabteilungen, Orga-
nisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen und
angeschlossenen internationalen Organisationen auf, diese
Bemühungen zu unterstützen;

26. erkennt an, dass unablässige Anstrengungen erfor-
derlich sind, um sowohl am Amtssitz als auch auf Feldebene
die Abstimmung und die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und anderen humanitären und nichtstaatlichen
Organisationen in Fragen der Sicherheit des humanitären Per-
sonals, des Personals der Vereinten Nationen und des beige-
ordneten Personals zu verbessern, mit dem Ziel, den Sicher-
heitsanliegen aller Beteiligten im Feld gerecht zu werden;

27. unterstreicht, dass für die Sicherheit des Personals
der Vereinten Nationen angemessene und berechenbare Res-
sourcen bereitgestellt werden müssen, namentlich über den
Prozess der konsolidierten Beitragsappelle, und legt allen
Staaten nahe, Beiträge an den Treuhandfonds für die Sicher-
heit der Bediensteten des Systems der Vereinten Nationen zu
entrichten;

28. erinnert an die wesentliche Rolle von Telekommuni-
kationsmitteln bei der Förderung der Sicherheit von humani-
tärem Personal, Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetem Personal, fordert die Staaten auf, den Beitritt zu dem
Tampere-Übereinkommen vom 18. Juni 1998 über die Zur-
verfügungstellung von Telekommunikationsmitteln für den
Katastrophenschutz und die Katastrophenhilfseinsätze, das
am 8. Januar 2005 in Kraft trat217, beziehungsweise seine Ra-
tifikation in Erwägung zu ziehen, und legt ihnen eindringlich
nahe, bei solchen Einsätzen die Nutzung von Kommunika-
tionsgerät im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften und den für sie geltenden internationalen Verpflich-
tungen zu erleichtern und zu beschleunigen, indem sie unter
anderem die Beschränkungen reduzieren und, wann immer
möglich, aufheben, die dem Personal der Vereinten Nationen
und dem beigeordneten Personal bei der Nutzung von Kom-
munikationsgerät auferlegt werden;

29. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen umfassenden
und aktualisierten Bericht über die Sicherheit des humanitären
Personals und den Schutz des Personals der Vereinten Natio-
nen sowie über die Durchführung dieser Resolution vorzule-
gen.

RESOLUTION 60/124

Verabschiedet auf der 63. Plenarsitzung am 15. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.38 und Add.1, einge-
bracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Australien, Belarus, Belgien,
Belize, Brasilien, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Kap
Verde, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Ma-
rokko, Marshallinseln, Mexiko, Monaco, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Nor-
wegen, Österreich, Pakistan, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, Samoa, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Seychellen,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Timor-Leste, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

60/124. Verstärkte Koordinierung der humanitären Not-
hilfe der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezem-
ber 1991 und der in der Anlage dazu enthaltenen Leitlinien und
unter Hinweis auf die anderen einschlägigen Resolutionen der
Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats so-
wie die vereinbarten Schlussfolgerungen des Rates,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe
der Vereinten Nationen218,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Verbesserung des Zentralen revolvierenden
Nothilfefonds219,

216 A/60/424.

217 United Nations, Treaty Series, Vol. 2296, Nr. 40906.
218 A/60/87-E/2005/78.
219 A/60/432.
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